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In dem Organstreitvertahren der Abgeordneten

1. Angelika B-eer, Düstern'bro0ker` Weg 70, 24105 Kiel,
2,.W0lfgang Dudda, ebenda, - f 8 ` S. _ ' V ` -
3. Uli Kiöriig', ebend'a,2 ' A 0 1 ' S `
4. Sven K_I'llmb.e._ßk, ebenda.

gegen den Schleswig¬H0lsteinische'n Landtag

Wegen Funktionszulagen `

beantragen wir, festzustellen, dass der Erlass von 'tš 6 Ab-
satz 2 Nummer 5 des Geseizesüber die Rechtsverhältnis»
se der Mitglieder des Schleswig- Holsteiníschen Landta-`
ges (Schleswig-Holsteinisches_Abgeordnete,ngese1z - SH
AbgG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13'. Fe-
bruar 1991 gegen Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 der Verfas-
sung 'des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom
13, Mai 2008 in Verbindung mit-Artikel 38 Absatz 1,- Artikel
28 Absatz 1' Satz 1 und- 2 des Grundgesetzes verstoßen,
soweit danach parlamentarische Geschäftsführer cler
Fraktionen zusätzliche Entschädigungen erhalten.
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Sachverhalt . _

Nach §0 6 Abs. 2 SH Auge erhalten Pia-rıamentsprrasident unrfıl reraictirornsvorrsrit-
zende zusätzlich zu der allgemeinen Diät von über 7.000 Euro monatlich eine
72%-ıge Zulage darauf. Die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktio-
nen erhalten eine 45%-ige Zulage auf die Grundentschädígung, die Vizeprä-
sidenten eine 13%-ige Zulage. ' - _ _ _ '_ -

I 4

Wır wurden am 6. Mai 2012 als Abgeordnete in den Schleswig-Holsteíni-
schen Landtag gewählt und sind-_ Mitglieder der P-iratenfraktion. Wir zählten
nıcht zum' Kreis der durch Furiktionszulage_n gemäß § 6 Abs. 2- SH AbgG be-
gunstıgten Abgeordneten. Dabei sind wir - -anders als einige- zulagenbegüns-
tıgte Abgeordnete- in mehreren -Ausschüssen und Gremien gleichzeitig Mit-
glıed und betreuen räumlich große Teile'Schleswig-Holsteins:0 S - _ ' 1

Angelika Beer ist -Mitglied' im._Europaaussc_huss sowie im Umwelt- und
Agrarausschuss, im Parılamentsfo-rum Südliche_'Ostsee, -in der Ostsee-
parlamentarieikonferenz, im Beirat Niederde-utsch, im Friesen-Gremi-
urnund im Nordschleswig-Gremium. Geografisch deckt sie für die Pi-
ratenfraktion d-ie Gebiete 'Neumünster-, Segeberg und Pin'neb'_erg" ab.`

-1 . _, .

Wolfgang' Dudda- ist stellvertretender" Vorsitzender des Sozialaus-
schusses und Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss sowie im
Wahlkreisausschuss und im .BINGO-Lotto-Vergaberat. Geografisch
deckt-er für die Piratenfraktion die Regionen Kiel, Plön und Eutin ab. _
Uli König ist_ Vorsitzender des-Petitionsausschusses sowie Mitglied in
der *Parlamentarischen Kontrollkommission, im Date'nschutzgiemium_
des Landtags und in der luK-Kommission des Landtags. Geografisch
deckt er für die Piratenfraktion die Regionen Lübeck, Stormarn und
Lauenburg ab.. _ .- ' _ ` , ` '
Sven l<`ru_mbeck ist Mitglied desBildungsausschusses, im Landesju-
gendhilfeausschuss und _im Kuratorium fürpolitische Bildungsarbeit.
Geografisch betreut er füridie Piratenfraktion die Regionen Flensburg
und Schleswig. ` - * '

ln den Zulagen für parlamentarische Geschäftsführer sehen wir eine Verlet-
zung unseres Anspruchs auf (au'ch-finanzielle) Gleichbehandlung aller Abge-
ordneter und auf freie Mandatsausübung. ' _

Zulassigkeit des Antrags i

Wegen der Zulässigkeit des Antrags wird auf die Ausführungen des Bundes-
verfassungsgerichts in BVerfGE 102, 224 (230 ff.) Bezug genommen. Der
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Antrag ist binnen sechs 'Monaten nach unserer Wahl und damit fristgerecht
eingereicht worden (§ 36' Abs. 3 LVerf.GG). '

Begründung - _

§ 6 Absatz 2 Nummer 5 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordn'etengeset-
zes verstößt gegen Artikel 11 Absatz 1 Satz 2 der Landesverfassung in Ver-
bindung mit Artikel 38 Ab-satz 1, Artikel 28 Absatz 1 Satz -1 und 2 des Grund-
gesetzes, soweit danach parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen
zusätzliche; Entschädigungen erhalten. 1 - _

\`

Die genannten Verfassungsbestimmung-ene gewährleisten für uns Abgeordne-
te sowohl die Freiheit in der-1 Ausübung unseres Märidates als auch die
Gleichheit. in unserem Status als Vertre-terídes ganzen Volkes. Um eine die-
sen Anforderungen entsprechende, von sachfremden Einflüssen _freie politi.
sche Willensbildung zu gewährleisten, sind mit Zulagen bedachte. Funktions-
stellen - wenn überha=upt'- allenfalls bei wenigen politisch besonders heraus-1.
gehobene parlamentarisc-hen Funktionen verfassungskonform; die Funktion
des parlamenta'rischen' G'esc'häftsführe'rs gehört' dazu nic-ht. . ' _ ~

ln" der 'parlamentarischen A_rbeit können'zusätzl_iche Entsc-hädi'gungen für ein-
zelne Abgeordniete' die Entscheid un__gsfr_eiheit aller Abgeordneten beeinträchti-
gen, wenn durchsolche Zulagen die Gefahr entsteht, dass das parlamentari-
sche Handeln am Leitbild einer „Abgeordnetenlaufbahn'-"und dem Erreichen
einer höhere-'nu Einkommensstufe ausgerichtet wird. Durch Funktionszulagen
verstärkt sich die Abhängigkeit der die entsprechende Funktion anstrebenden
Abgeordneten' von der politischen Gruppe, der sie angeh"ören. lnnerparla-
mentarische Einkommenshierarchien lassen es erstrebenswert er-scheinen,
parlamentarisc-he _Fun_ktionen aus -ökonomischen Gründen, unabhängig von
individuellen politischen Intentionen und Kompetenzen, zu übernehmen, aus-
zuüben und gegenüber' Konkurrenten zu behaupten. Es gilt,-'der Gefahr zu
begegnen, dass durch Furıktionszurlagen "Abgeordnetenlaufbahnen" und 'Ein-
kommenshierarchien geschaffen --werden, die der Freiheit des Mandats ab-
träglich sind und die Bereitschaft de_r.Abgeordneten b~eeinträchtige_n, ohne
Rücksicht auf eigene wirtschaftliche Vorteile _die jeweils beste Lösung für das
Gemeinwohl anzustreben. Funktionszulagen dürfen deswegen nach der
Rec-htsprechung' des Bundesverfassu-ngsgerichts zum ei_nen nur in geringer
Zahl vorgesehen werden und sind zum anderen auf besonders herausgeno-
bene politisch-patIamentarische Funktionen' zu begrenzen. ` -

Nach dem " zweiten Diätenurteil' des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE
102, 224) sind zusätzliche Entschädigungen für parlamentarische Geschäfts-
führer der Fraktionen verfassungswidrig. -Sie verstoßen gegen die Freiheit'
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des Mandats und den Grundsatz der Gleichbehandlung der Abgeordneten.
Die Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers ist nicht in gleicher
We'i'sje wie die des tPar-larn*e'ntspräsidenten'- oder des --Fraktionsvor-sitzenden
politisch herausgehoben. Zwar ist auch die Funktion des parlamentarischen
Geschäftsführers für den parlamentarischen Betrieb im Schleswig-Holsteinb
schen Landtag bed_eutsam. Doch stellt siekeirre politische Spitzenstellung
dar, die von vornherein nur für sehr wenige Abgeordnete in Betracht kommt.

Gründe, die trotz dieser unterschiedlichen Gewichtung der Bedeutung der
parlamentarischen. 'Geschäftsführer der Fraktionen imf Vergleich zum__ Par-
lamentspräsidenten und zu Fraktionsvorsitzenden undtrofz- der beschriebe-
nen Gefahrenlage für die Statusg-leichheit und -freiheit für die Funktiorıszula-
ge sprechen könnten, sind rrichtÃer_sichtl.ich.'Insbesondere ist nicht erkennbar,
dass diese zusätzliche Entschädigung mit ihrer-_Ten_denz_zur 'gestaffelten Diät
zur `Erhaltun_g'd`er Leistungsfähigkeit des_P-arlame.nts unabdin`gb_ar erforder-
lich wäre. Auch ohne die Funktionszullage für parlamentarische' Geschäfts-
führer- bleibt der Landtag zweifellos leistungsfähig. Immerhin hat er ursprüng-
lich auch ohnesolche Zfulagen funl<tioniert,` die erst 1978 eingeführt worden
sind. Auch im "Thüringer Landtag beispieılsweise -z-'ahlt offenbar' nur. noch die
FDP- und die CDU'-Fraktion eine Zulage an ihre'pa'rlamentarischen_ Ge-
schäft-sführer, die übrigen Geschäftsführer sind auch ohne Zulagearbeitsfä-
hig. Dabei erhalten diese zulagenfreien- parlamentarisch_enGeschäftsführer
in Thüringen - einschließlich 'Au-fwandspaus'c_haler_r--J'gut 6.000 Euro _an Ent-
schädigu-ng monatlich, währenddie parlamentarischen Geschäftsführer in
Schleswig-Holstein auch ohne Zulage rund- 7.300 Euro monatlich erhalten.
Dass diese Entschädigunge-n für Abg_eordnete,'_ die _parlame_ntarische _ Ge-
schäftsführer sind, unangemessen gering wären, wird niemand behaupten
wollen. _ r _' _ . __ _- _

An- dem verfassungsrechtlichen Maßstab: der Funktionsfähigkeit' des Parla-
ments gemessen, ist die vom Landtag vorgebrachte Argumentation der zu-
sätzlichen Arbeitsbelastung parlamentarischer Geschäftsführer von vornher-
ein" unerheblich. E-ine unterschiedliche Arbeitsbelastung rechtfertigt - am
strengen Gleic-hbehandlungsgebot gemessen - nicht unterschiedlich hohe
Diäten (BVerfGE 40, 2-96, 318). _ _ Ä .

lm Übrigen stellen wir in Abrede, dass Parlamentarische Ges'chäftsfü'hrer_not-
wendigerweise.- 0 ` ' ~ '__ ' - _ '
eine höhere' Arbeitsbelastung _tre_ffe als andere Abgeordnete. Engagierte Ab-
geordnete ohne Fraktionsfunktion können durchaus länger arbeiten als Frak-
tionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer, etwa. wenn sie in
vielen Ausschüssen oder Gremien aktiv sind oder im Wahlkreis besonders
engagiert. Umgekehrt können Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische
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Geschäftsführer von Ausschussarbeit und Gremierımitgliedschaften entlastet
werden, so dass ihre Arbeitsbelastung insgesamt nicht überdurchschnittlich
hoch ist. Der Parl'amentasri`sch'e G'eschäftsftih'rer"'det' CDU Herr Arp' beispiels-=
Weise ist in keinem Ausschuss als ordentliches Mitglied tätig. Gleiches gilt für
die Fraktionsvorsitzenden Herr_Callsen und Herr Dr. Stegner. Herr Dr. Steg-
iner hat auch keinenwahlkreis zu betreuen, in dem er direkt gewählt worden
Wäre. _ . ' - _ _ -

Unzutreffend ist die Meinung des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags
(Anlage 1), (speziell) die Parlamentarischen Geschä1'tsfü'h'ru_ngen des Schles-
wig-Holsteinischen -Landtages erfüllten die Vorau`sse_tzu_ngen, die das Bun-_
desverfassuzngsgericht an die Wahrnehmung einer herausgehobenen poli-
tisch-parlarnentarischen Funktion anhand der Fralçtionsvorsítzenden entwi-
ckelt' habe. Die Unabhängige Sachverständigenkom-mission zu Fragen der
.Abgeordnetenentschädigunghat1ausdrücklic`h festgestellt, ,dass sich hin-
sichtlichder-Tätigkeit der ._Fraktionsgeschäftsfüh're_r relevante Unterschiede
zwischen den 'einzelnen Parlarnenten- kaumurerden feststelleıfrlassen“ (LT-_
Drs.. 15/150.0, 3,6), dass-F Parllamentarische Geschäftsführer in`Schleswig-Hol-
stein also dieselben Aufgaben haben wie Pa_rlamfent_aris'ch_e Geschäftsführer
in Thüringen., über die das Bundesverfassungsgericht'zu entscheiden hatte.
Der Schleswig_-Holste.in.is.ohe, La'ndtag_ hatte alle seine Argumente bezüglich
der Stellung und Tätigkeit'Parlamentarischer Geschäftsführer `bereits in dem
Verfahren vor dem Bundesverfassunggsgericht Vorbringen lassen (Anlage 2,
Seite 26 f.). Das Bundesverfassungsgericht hat die Zulagenin Voller Kennt-.
nis der Tätigkeit der parlamentarischen Geschäftsführer für 'v_erfass`ungsWid-
rigerkläıt. f 2 2 im ' G '

Mit guten 'Argumenten ar'ı__g'reifbar ist sicherlich die Unterscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts .zwischen zulässigen Funkt'ionszulagen'für.Fraktions-
vorsitze-nd'e einerseits- und unzulässigen Funl<'tionszu'|age.n für parlamentari-
sche Geschä_ftsfüh_rer und Ausschussvorsitzende andererseits. Hält man die-
se Unterscheidung nicht für gerechtfertigt, führt dies' aber nur dÀu, dass
auch die an Fraktionsvorsitzende gezahlte Zulagen verfassungswidrig sind
(so auch BVerfGE 40, 296, 318). Auch sie sind zur Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit des Landtags nicht unabdingbar erforderlich. - - '

Der Landtag beruft sich zur Verteidigung seiner Rechtsposition ferner auf den
Beschluss' des Bundesverfassungsge.richtsj vom 27. November 2007 (BX/en'-›
GE 119, 302). Nach diesem Beschluss habe der Landtag- durch Gesetzvom
20. Juni 2006 dem ursprünglichen Begehren des Antragstellers, verfassungs-
gemäße Zustände herzustellen, entsprochen (Abs. 16). Durch dieses Gesetz
sei die Zahl der Funktionsträger, die eine Zulage erhalten, auf Wenige poli-
tisch besonders heworgehobene parlamentarische Funktionen beschränkt
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worden (Abs. 20), wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem zweiten
DiiäeÀvnsiiilt (0 0 (0 0 U i 0 s ,L
Aus den folgenden Gründen greift diese Argumentation nicht durch:

Erstens ist schon unklar, ob das Bundesverfassungsgericht mit seinem Be-
schluss vom 27. November- 2007 tatsächlich zum Ausdruck bringen wollte,
das Gesetz vom 20. Juni 2006 habe verfassungsgernäße Zustände herge-
stellt. Denn' der Beschluss rekurriert ausdrücklich auf das zweite' Diätenurteil
(Abs. 21), mit dem Zulagen für Parlamentarische Geschäftsführer für verfas-
sun'gswidrig_erkläıt_worden sind. 7 -7 i ._ 7 V

Zweitens stellen die vom Landtag in Bezug gen_omme'nen'Ausführungen im
Beschluss vom 27. November 2007 die Entscheidung nicht tragende obiter
dicta dar. Mít_dem Bes'c'h_l`uss ist eir_ı__Organstreitantrag bezüglichdes schies-
wig-holsteinischen Abgeordnetengesetzes als verfristet verworfen-worden.
Soweit daneben die Übereinstimmung eines Aufhebungsgesetzes mit der
Verfassung überprüft werden sollte, fehle dem Antrag das Rechtsschuizbe-
dürfnis_und das Feststellungsin'tere'sse, weil zeitlich n'ach`Beschluss des Auf-
hebungsges-etzes ein im wesent_liche'n g_leiches Gesetz. -wieder-in Kraftge-
setzt worden sei. Für all diese Zulässigkeitsfrägen war es ohne Bedeutung,
ob die _Funktionszulag'en verfassungskenferm waren oderınicht. Das Bundes-
verfassungsgericht 0 musste r - dies _- nicht entscheiden.

Drittens könnte der Beschluss vom 27'. November 2007, interpretierte man
ihn wieder Landtag, inhaltlich nicht überzeugen. Die lapidare Aussage, Zula-
gen seien __in Schleswig-Holstein „auf wenige politisch besonders henrorgeho-
bene parlamentarische Funktionen“ beschränkt werden-(Abs. 20), ist mit kei-
nem* Wort begründet worden. Dabei widerspricht diese Wertung 'diametral
den eingehend begründeten“Ausführungen im zweiten Diätenurteil, wonach
unter anderem die Funktion des Parlamentarischen„Geschäftsführers keine
„politisch besonders hervorgehobene parlamentarische Funktion“ wie die des
Parlamentspräsidenten oder i des Fraktionsvorsitzenden- darstellt.

Auch- zahlenmäßig kann im schleswig-holsteinischen Landtag' von „wenigen
[...] Funktionen“, für die' eine Zulagelvorgesehen ist, keine Rede sein. Von 69
La_ndtagsab'geordneten erhalten gegenwärtig 14 Funktionszulagen, was über
20% der Abgeordneten entspricht! Erhält jeder' fünfte Abgeordnete eine Zula-
ge, werden erkennbar nicht mehr nur Abgeordnete in einer „politischen Spit-
zenstellung“ dotiert, die „von vornherein nur für sehr wenige Abgeordnete in
Betracht' käme. 20% der Abgeordneten sind nicht „sehr wenige“.
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Selbst die vom Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtags einge--
Satlzte Saßhvertstàndtiuctn k§›ın.mi$sie.n..
gung hat seinerzeit klargestellt: „Der Vorschlag, auch den Parlamentarischen
Geschäftsführern der Fraktionen eine Funktionszulage zu gewähren, ist nach
Überzeugung der Kommission nur dann mit den vomßundesverfassungsge-
richt in seineriEntscheidung vom 21. Juli 2000 aufgestellten Grundsätzen
vereinbar, wenn neben' dem Parlamentspräsiderıten, den Fraktionsvorsitzen-
den und den Parlamentarischen Geschäftsführern keine weiteren Abgeord-
neten Funktionszulagerı erhalten.“ (LT-Drs. '15/1500, 41). Anders als von der
Kommission vorgeschlagen (LT-Drs. 15/1500, 43)' hat der Landtag aber zu-
sätzlich zu diesen Zulagen noch solche für die Vizepräsidenten des Parla-
ments. vorgesehen. Die Zul-agenregelu.ng ist daher se-lbstdann verfassungs-
widrig, wenn rnan die Auffassung der Benda-Kommission zugrunde legen
wollte. -- -' 0 .. i .i ~

Nachdem das' zweite Diäte`nurtei_l'des Bundesverfassungsgericht. die Gren-
zen d.es 'ersten Urteils (BVerfGE 40', 296, 318)- bereits einmal' ausgedehnt
hat, sollte das Hohe Gerichtleine erneute Überschreitung *dieser Grenzen
nicht tolerieren, wenn nicht die Verfassung ihre maßstabsbildende Funktion
verlieren soll und der Gesetzgeber die Achtung vor der verfassungsgerichtlii-
chen Rechtsprechung. E-ine erneute Rechtsprechungsänderung würde`den`
Gesetzgeber in zukünftigen Fällen' geradezu einladen, Verfassungsgrenzen
zumissachten in der Hoffnung auf eine sukzessive Rechtsprechungsände-
rung._ . H . _ _ _'

_ ' ıı `

Anders als der Wissenschaftliche Dienst des schleswig-holsteinische-n Land-
tags' suggeriert, hat das Bund_esverfass`ungsgericht Zulagen für parlamentari-
sche Geschäftsführer auch keineswegs nur dann für verfassungswidrig er-
klärt, wenn zugleich (kumulativ) Zulagen an stellve-rtretende Fraktionsvorsit-
zende und Ausschussvorsitzende vorgesehen werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat keinen Zweifel daran gelassen, dass keine dieser Funktio-
nen besonders dotiert werden dan". 0 1 - A

Zu den übrigen vom Landtag vorgebrachten Argumenten ist zu sagen, dass
der Schleswig-Holsteinische Landtag alle seine Argumente bereits in dem
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auf 30 Seiten umfangreich hat-
te vorbringen lassen (Anlage 2). Das Bundesverfassungsgericht ist all diesen
'Argumenten zurecht nicht gefolgt (BVerfGE 102, 224). Der Bericht der soge-
nannten Benda-'Kommission (LT-Drs. 15/1500) hat keine neuen Erkenntnisse
erbracht.

-?r'8-
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Anlage 2: Schreiben an das Bundesverfassungsgericht vom 28.02.1992
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Der Präsident des
Schleswig-Hotsteirıischen Landtages

Wissenschaftlicher Dienst

Schleswig-I-ioisteınıscher Landtag - Postfach 7121 24171 Kıel

An den . `
Vorsitzenden der Fraktion der PIRATEN
Herrn Dr. Patrick Breyer, MdL

im Hause F 1

1

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: 6. Juni 2012

Mein Zeichen: L 2 - 7118
Meine Nachricht vom:

Bearbeiter:
Dr. Thomas Schürmann

Telefon (0431) 988-11_00
Telefax (0431) 988-1250
thomas.schuermarın@landtag.ltsh.de

17. Oktober 2012 '

Funktionszu-lagen für Parlamentarische Geschäftsführungen

Sehr geehrter Herr Dr. Breyer,

.Inter dem 6. J-uni- 201--2 haben Sie uns um Stellungnahme gebeten, ob § 6 Abs. 2
\lr. 5 des Schleswig-Holsteinisohen Abgeordnetenge'setze's, nach dem die Parlamen-
tarischen Geschäftsführerinnen oder die Parlamentarischen Geschäftsführer der F-rak-
tionen eine zusätzliche Entschädigung für die Ausübung ihrer besonderen parlamen-
tarischen Funktion erhalten, verfassungswidrig sei. Sie verweisen auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2000 (2 BvH 3/91), mit dem das Gericht i_n
dem Erlass einiger Regelungen des Thüringischen Abgeordnetengesetzes einen Ver-
stoß gegen .die Vorläufige Landessatzung für das Land Thüringen in Verbindung mit
dem Grundgesetz erkannt hat, soweit danach Parlamentarische Geschäftsführerder
Fraktionen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und die
sätzliche Entschädigungen erhielten.

Zu der Prüffrage nehmen wir wie folgt Stellung:

Ausschussvorsitzenden zu-
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I. Gesetzliche Regelungen und Zulagenpraxis in Schleswig-Holstein
im Vergleich mit anderen Parlamenten

1._ Schleswig-Holstein

Das Gesetz- über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen
'lLandtages (Schleswig'-Holsteinisches Abgeordnetengesetz - SH AbgG) regelt in sei-

nem § 6 die_ Entschädigung der Abgeordneten. Nach Absatz 2 der Bestimmung erhal-
ten - über die in Absatz 1 geregelte Grundentschädigung hinaus -- als zusätzliche
Entschädigung für die Ausübung besonderer parlamentarischer Funktionen

1. dfe Präsidentin oder der Präsident 72 v. H.,
2. d'e Vizepräsidentinnen und/oder Vizepräsidenten 13 v. H.,

_ d`e Frakt-ionsvorsitzenden72 v. H.,
_ e`ne Abgeordnete oder ein Abgeordneter der dänischen Minderheit, wenn

de Stärke einer Fraktion nicht erreicht wird, 45 v. H. und
5. d`e Parlamentarischen Geschäftsführerinnen oder die Parlamentarischen

Geschäftsführer der Fraktionen 45 v. H.
der Grundentschädigung gem. Absatz 1. Diese zusätzlichen Entschädigungen dürfen
gem. Absatz 4 je Fraktion 'nur an eine Fraktionsvorsitzende. oder einen Fraktionsvor-
sitzenden und eine Parlamentarische Geschäftsführerin' oder einen Parlamentari-
schen Geschäftsführer-gezahlt werden.

-I3-(.0

Nach Absatz 6 sind über die genan_nten zusätzlichen Entschädigungen hinausgehen-
de Zahlungen für besondere parlamentarische Fu.nktionen aus Mitteln der Fralktio-~
nen unzulässig. 1

Die Bestimmung des Empfängerkreises der zusätzlichen Entschädigungen geht zu-
rück auf _die vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 1. Juni 2006 beschlossene
Diätenstrukturreformz, die - neben weiteren Zielen - auch eine deutliche Reduzierung
der Zahl der Funktionszulagen verfolgt und herbeigeführt hat. Die zusätzlichen Ent-
schädigungen für die Ausschussvorsitzenden, die stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden und die Vorsitzenden der Fraktionsarbeitskreise wurden gestrichen und da-
durch eine Verringerung der Funktionszulagenempfänger von seinerzeit 45 auf 12

1 ı.<:r.F.u.e. v. 19. Februar 1991 (ovoeı. s. 109, bei-. 1992, s. 225), zuıerzr geändert durch Gesetz vom
26. Januar 2012 (GVOBI. S. 153, 258).
t Gesetz zur Anderung des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes vom 20. Juni 2006
(GVOBI. S. 128, ber. GVOBI. S. 204).
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herbeigeführt.3 Hiermit sollte erklärtermaßen der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts über die eingeschränkte Zulässigkeit von Funktionszulagen Rechnung
getragen werden, wobei der Landtag auf die Empfehlungen der Unabhängigen Sach-
verständigenkommission zu Fragen der Abgeordnetenentschädigung unter Leitung
des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Benda (sog. Banda- .
Komm.ission)4 zur-ückgr-i-ff'.5 ' .

2. Andere Parlamente

Die Gesetzeslage und die Zulagenpraxis sind, im Bun-d und in den anderen Ländern
nicht einheitlichß Nur in zwei weiteren Ländern - Baden-Württemberg und Mecklen-
burg-Vorpommern - ist die Höhe der Funktionszulagen für Parlamentarsche Ge-
schäftsführer wie in Schleswig-Holstein im Abgeordnetenges.etz gerege't.? lm Bund
und in den meisten Ländern gibt es keine speziellen gesetzlichen Regeungen für Zu-
lagen an Parlamentarische Geschäftsführer. Dort folgt die Gewährung rn Rahmen der
Selbstbewirischaftung d.er Fraktionskostenzuschüsse durch die Fraktionen, die somit
die jeweilige Hohe der Zulagen wie auch den Kreis der begünstigten Funktionsträger
festlegen, der über Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer oft
weit hinausgeht und in der Praxis beispielsweise stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de, Ausschussvorsitzende und Sprecher fraktionsinterner Arbeitskreise umfasst. Zula-

x

gen für besondere parlamentarische Funktionen von Abgeordneten werden dort ledig-
lich in denjenigen Bestimmungen der Fraktionsgesetze bzw. der Abschnitte der Abge-
ordnetengesetze über die Fraktionskostenzuschüsse erwähnt, die den Inhalt der Re-
chenschaftsberichte regeln.8 .

Zusammengefasst istdie Zulagenpraxis in Schleswig-Holstein im Vergl.eich zum Bun-
destag und anderen Landesparlamenten gekennzeichnet durch eine vergleichsweise
eng umgrenzte_Zahl der begünstigten parlamentarischen Funktionsträger (Präsident,

3 Vgl. die Erläuterungen von Landtagspräsident Kayenburg lt. Plenarprotokoll 16/29 v. 4. Mai 2006, S.
2052. ' -
4 Bekanntm.achung des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages v. 19. Dezember 2001,
Drs. 15/1500. ' _ '
5 S. die Erläuterungen von Landtagspräsident Kayenburg, Plenarprotokoll 16/29, S. 2052 f.
å Aktueller Uberblick bei von Arnim, Der Verfassu ngsbruch, 201 1, S. 80 ff. _
'i § 5 Abs. 2 Auge Bw, § 6 Abs. 2 Auge ıvrv.
B Für den Bund beispielsweise in § 52 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a AbgG. ln der 'Regel wird darin allerdings
nur die Angabe des Gesamtbetrags aller Zulagen verlangt; iediglich in Niedersachsen sind nach § 33 a
des Fraktionsgesetzes die jährlichen Beträge für die einzelnen Funktionen in der Rechnungslegung
getrennt auszuweisen. .
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Vizepräsidenten, je ein Fraktionsvorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer
pro Fraktion sowie ein Abgeordneter des SSW bei Nichterreichen der Fraktionsstär-
ke), durch transparente Regelung im Abgeordnetengesetz und durch das Verbot wei-
tergehender Zahlungen aus Fraktionsmitteln. Deshalb nehmen selbst scharfe Kritiker
der Zulagenpraxis der deutschen Parlamente den Schleswig-Holsteinischen Landtag
von ihrer Missbilligung aus: „Das einzige Par ament, das den Transparenzanforderun-
gen wirklich voll genügt, ist Schleswig-Holstein. Die Kritik an der lgnorierurg der
Rechtsprechung durch den Bundestag und d`e Larıdtage richtet sich allerdfngs nicht in
erster Linie gegen Parlamente, die nach sorgfältiger Auseinandersetzung mit der
Rechtsprechung äu ßerstenfalls auch einem Parlamentarischen Geschäftsführer pro
Fraktion eine Zulage gewähren. In Schleswig-Holstein wird einem Parlamentarischen
Geschäftsführer pro Fraktion eine Zulage gewährt.“9 -

ll. Stand der Rechtsprechung zu den Funktionszulagen

1. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts .

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in drei Entscheidungen mit der Thematik der-
Funktionszulagen befasst.

a) 1. Dfärenurterl vom 5. November 1975 (2 BvR 193/74)”

Das sog. 1. Diätenurteil hatte eine Verfassungsbeschwerde gegen Regelungen zum
Status und zur finanziellen Ausstattung der Abgeordneten des Saarländischen Land-
tages zum Gegenstand. Aus der Erkenntnis, dass die Demokratie des Grundgesetzes
eine grundsätzlich privilegienfeindliche Demokratie ist, entwickelt das Geric.ht für die
Entschädigung der Abgeordneten einen formalisierten Gleichheitssatz: Der Sachbe-
reich der Wahlen sei demokratisch-egalitär ausgestaltet, jedermann solle- s.eine
staatsbürgerlichen Rechte in formal möglichst gleicher Weise ausüben konnen. Das
gelte nicht nur für die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts im engeren
Sinne, sondern auch für die Ausübung des Mandats. Alle Mitglieder des Parlaments
seien einander formal gleichgestellt. Deshalb stehe auch jedem Abgeordneten eine

9 Von Arnim, Verfassungsbruch, S. 52, 66. Auch das ARD-Fernsehrnagazin REPORT MAINZ kritisiert
in seiner Sendung vom 20. September 2010 nicht die Zuagen an Parlamentarische Geschäftsführer
und gelangt zu dem „Ergebnisz Nur Schleswig-Holstein und Thüringen handeln im Sinne des Urteils“,
Text der Sendung abgedruckt bei von Arnim, Verfassungsbruch, Anl. 1, S. 121.
1“ everree 40, 29611.
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gleich hoch bemessene Entschädigung zu, unabhängig davon, ob die Inanspruch-
nahme durch die parlamentarische Tätigkeit größer oder geringer, ob der individuelle
finanzielle Aufwand oder das berufliche Einkommen verschieden hoch seien. Alle wei-
teren, der Höhe nach differenzierten, individuellen oder pauschalieıten finanziellen
Leistungen an einzelne .Abgeordnete aus öffentlichen Mitteln scheiden danach aus,
wenn sie nicht einen Ausgleich- für s-ach-lieh beg-ründete-n-, besonderen- mit dem l'_Vl-a-nolat
verbundenen finanziellen Aufwand darstellen. Dies erfasse auch gestaffelte Diäten für
Abgeordnete mit besonderen parlamentarischen Funktionen. Eine Ausnahme vom
formalisierten Gleichheitssatz im Sinne eines zwingenden Grundes wird vom Gericht
nur für den Parlamentspräsidenten und seine Stellvertreter anerkannt, weil sie an der
Spitze eines obersten Verfassungsorgans stehen." . '

In einem Sondervotum hat sich der Richter Seuffert gegen die Anwendung des forma-
lisiertenGleichheitssatzes auf die-_ besonderen Funktionsvergütungen ausgesprochen,
da diese nicht aus dem Mandat fließen, sondern ihre Grundlage durch eigene Wahl-
oder Bestellungsakte_des Parlaments erhalten. Die.Amter und Funktionenseien mit
Verpflichtungen gegenüber dem Parlament zur Anwesenheit in den Sitzungen und
Evrledigung von Amtsgeschäften verbunden-, können mit Aufträgen versehen werden
und seien mit Verantwortung' belastet. Sondervergütungen hierfür seien deshalb nicht
in das Gebot egalitär gleicher Abgeordnetenentschädigungen einzubeziehen?

-C

0) 2. Drärenunerı vom 21. Juır 2000 (2 evH 3/91)”

Das 2. Diätenμrteil betraf ein Landesorganstreitverfahren über die Frage, ob Abgeord-
neten des T-hüringer Landtags mit besonderen _pa'rlament-arischen Funktionen eine
Zulage zur GrL.ndentschädigu_ng gezahlt werden darf. Das Bundesverfassungsgericht
war im Rahmen seiner subsidiären Ersatzzuständigkeit nach Art. 93' Abs. 1 Nr..-4 GG,
§ 13 Nr. 8 BVerfGG zur Entscheidung berufen. Das damalige Thüringer Abgeordne-
tengesetz sah zusätzliche Entschädigungen nicht nur für den Landtagspräsidenten
und seine Stellvertreter, .sondern auch für die Fraktionsvorsitzenden, die Parlamenta-
rischen Geschäftsführer und die Ausschussvorsitzenden in gestaffelter Höhe vor. Das
Gericht hat darauf erkannt, dass der Erlass der entsprechenden Regelungen des Ab-
geordnetengesetzes gegen die Vorläufige Landessatzung für- das Land Thüringen in
Verbindung mit Art. 38 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes versto-

“ ove¿ee 40, 296, 317 f.
*E Bverroe 40', 296, 340.
13 everroe 102, 224 rr.
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ßen habe, soweit danach Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende und die Ausschussvorsitzenden zusätzliche Entschädi-
gungen erhalten. . -

Zur Begründung führt das Gericht zunächst aus, dass die Schaffung von parlamenta-
rischen Funktion'sstellen= und die' gesetzliche Gewährungvon zusätzlichen Entschädi-
gungen rnit Einkommenscharakter für Abgeordnete mit solchen besonderen Funktio-
nen eine Maßnahme im Rahmen der Parlamentsautonomie sei, die der Landtag
grundsätzlich in eigener Verantwortung treffe. Um auf die zunehmende. Komplexität
der Regelungsbedüıfni_sse zu reagieren, müsse das Parlament Strategien arbeitsteili-
gen Zusammenwirkens und der Koordination der politischen Willensbildung entwi-
ckeln, wolle es seine Arbeitsfähigkeit nicht einbü ßen. Zu diesem Binnenbereich par-
lamentarischer Organisation rechne auch die Sch-a_ffun_g besonders zu entsch.ädigen-
der Funkt-io'nsstellen.14 Die Regelungsmacht des Parlamentsin eigenen Angelegen-
heiten' werde allerdings -- soweit' die Funktionszulagen in Rede stehen - durch Gleich-
heit und Freiheit d.es Mandats eingeschränkt. Das auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1.GG fu-
ßende Freiiheitsgebot. des Art. 38 Abs. 1 Satz 2- GG verlange die formale Gleichbe-
handlung der Abgeordneten in Shtatıusfragen-, um Abhängigkeiten und Hierarchien über
das für die Arbeitsfähigkeit des Parlamentsunabdingbare Maß hinaus zu verme-iden.15

Zwar spreche die Ausbildung zeitgemäßer Parlamentsstrukturen dafür, dass Funktio-
nen geschaffen und unter bestimmten Voraussetzungen auch besonders honoriert
werden können, mit deren Hilfe die politische Willensbildung koordiniert wird. Es sei
jedoch der Gefahr zu begegnen, dass durch die systematische Ausdehnung von
Funktionszulagen „Abgeordnetenlaufbahnen“ und Einkommenshierarchien geschaffen
werden, die der Freiheit des Mandats abträglich sind und die- Bereitschaft der Abge-
ordneten beeinträchtigen, ohne Rücksicht auf eigene wirtschaftliche Vorteile die je-
weils beste Lösung für das.Gemeinwohl anzustreben. Deshalb könnten Funktionszu-
lagen zum einen nur in geringer Zahl- vorgesehen werden und seien zum anderen
auf besonders herausgehobene poIitisch-parlamentarische Funktionen zu be-
grenzen. Eine breite Streuung von zusätzlich entschädigten Funktionsstellen hindere
zudem die Bereitschaft gerade der einflussreichen, mit Funktionszulagen ausgestatte-
ten Abgeordneten, die reguläre Entschädigung von Zeit zu Zeit den' steigenden Le-
benshaltungskosten anzupassen, so dass die Entschädigung allm-ählich die Grenze

14 BVerfGE 102, 224, 235 ff., unter Berufung auf das Sondervotum von Seuffert, BVerfGE 40, 288, 340.
15 eve¿er-3 102, 224, 239.
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der Angemessenheit unterschreiten und dadurch die Freiheit des Mandate gefährdet
werden könnefß ' -

Bei der Anwendung dieser Maßstäbe verneint das Bundesverfassungsgericht eine
Rechtsverletzung - insoweit über die 1. Diätenentscheidung hinausgehend _-, soweit
neben Pa~rlam'e ntsp"räside'nt' und V'ize'prä'si'dent'en' die Fraktionsvorsitzenden eine Zu-
satzentschädigung erhalten. Deren Anzahl sei begrenzt und die Position in ihrer politi-
schen Bedeutung in besonderem Maße als „Schaltstelle der. Macht im Parlament“ he-
rausgehobenfi Hingegen seien die Regelungen über ergänzende Entschädigungen
für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, für die Parlamentarischen Geschäfts-
führer der Fraktionen und für die Ausschussvorsitzenden mit dem Verfassungsrecht
unvereinbar. Diese. Funktionen seien nicht in gleicher Weise wie die des Fraktionsvor-
sitzen-den politisch herausgehoben und in ih.rer Zahl begrenz..t._ Stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer würden lediglich den Frakti-
onsvorsitzenden bei dessen parlamentarischer Tätigkeit unterstützen mit einerauf
Teilbereiche der Fraktionsarbeit beschränkten ~Verantwortung.`Auch stehe die Anzahl
der insoweit in Redestehenden Fun'ktio.nen weitgehend im Belieben von Landtag und
Fraktionen..18 ' - .

`\

c) Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 2-7. November 2007
(2 er»-K 1/03)*-'Q 1

Die Entscheidung ist in einem Verfassungsorganstreit. innerhalb Schleswig-Holsteins
ergangen, den das Bundesverfassungsgericht gem.-Art. 99 GG, § 13 Nr. 10 BVerfGG
zu entscheiden hatte. Der Antragsteller bemängelte, dass es der Landtag im Jahre
2003 unterlie ß, ein Geset-zg'ebungsver'fahren zur Änderung der Abgeordnetenent-
sch-ädigung z-um Abschluss zu bringen, mit dem u. a. 'die Beschränkung der Funkti-
onszulagen geregeltiwerdensollte. Bei der Prüfung der Zulässigkeit des Antrags trifft
das Gericht z-wei' Feststellungen zu der zwischenzeitlich mit der Diätenstrukturreform
im Jahre 2007 in Kraft getretenen Neuregelung der Funktionszulagen: Mit dem Gesetz
zur Änderung der Abgeordnetenentschädigung vom Juni 2006 habe der Landtag die
Entschädigungsregelungen geändert und damit dem ursprünglichen Begehren des

16 everree 102, 224, 240; beerärigende Bezugnahme hier-eur in everree 11.3, 277, 329, 3391.
ii ever-fee 102, 224, 24211.
18 Bverroe 102, 224, 244 11.
ii sverfce 119, 302 11.
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Antragstellers, verfassungsgemäße Zustände herzustellen, entsprochen.2Ü_Mit der
Neuregelung sei die Zahl der Funktionsträger, die eine Zulage erhalten, beschränkt
worden auf wenige politisch besonders hervorgehobene parlamentarische Funktionen.
Abschließend weist das Gericht darauf hin, dass die wesentlichen verfassungsrechtli-
chen Maßstäbe geklärt seien.-21 Das Gericht habe in. seiner Entscheidung vom 21. Juli
2000 a'll'gemein"e Ma ßs't'ä'b'e zu der Frage aufgesteil.t, für wel'c'h'e Ämter Funktionszula-~
gen vorgesehen werden könnten, ohne dass die Freiheit des Mandats und der Grund-
satz der Gleichbehandlung der Abgeordneten verletzt werde.22

2.. Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte

Noch vor dem 2. Diätenurteil hat das Hamburgische Verfassungsgericht die Zuläs-
sigkeit von Funktionszulagen in der Hamburger Bürgerschaft für Fraktionsvorsitzende,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Gruppensprecher geprüft und bejiaht.23
Zur Begründung beruft sich das Gericht in erster Linie auf den Charakter der Hambur-
ger Bürgerschaft als`Teilzeitparlam'e.nt und eine damit .zusammenhängende besonde-
re Verfassungslag-e in Hamburg, die sich von-der Regelung auf Bundesebene wesent-
lich unterscheide. Nach Art. 13 Abs. 2 Satz 1 HVerf ist die Vereinbarkeit des Abgeord-
netenmandates mit einer Berufstätigkeit des Abgeordneten zu gewährleisten. Da die
genannten par-lamentarischen F'u'nktionsträger aufgrund der mit ihrer zusätzlichen
Aufgabe verbundenen besonderen lnanspruchnah-me einer in der Verfassung gewähr-
leisteten Berufstätigkeit nicht nachgehen könnten, sei ein finanzieller Ausgleich gebo-
ten, um den Anspruch dieser Abgeordneten auf ein insgesamt ang'emess'enes., die
Unabhängigkeit sicherndes Entgelt zu eıfüllen.24 . .

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat mit Entscheidung vom 14.- Juli 200325
die Zulässig-keit besonderer Aufvı/andspauschalen für Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer und Ausschussvorsitzende geprüft und bejaht, soweit diese sich am tatsächlichen
finanziellen Mehraufwand durch die Ausübung der besonderen parlamentarischen
Funktion orientieren. ln Abgrenzung hiervon äu ßeıt sich der Gerichtshof auch zur Zu-`
lässigkeit zusätzlicherEntschädigungen für die Wahrnehmung besonderer. p.arlamen-

2° everrce 119. 302, 303.
21 BVerfGE 119, 302, 309. Zur Frage der Bindungswirkung bundesverfassungsgerichtlicher Entschei-
dungen unten IV.
22 everfee 119, 302, 309.
23 urrerı v. 11. Juli 1997 - 1/93 -, zirierr naeh June.
24 Hver1c,eeo, RN 5911.
25 Nvwz-nn 2003, 793.
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tarischer Funktionen.26 Dabei folgt er dem'2. Diätenurteil des Bundesverfassungsge-
richts und hält die Aufgaben der Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen
und der Ausschussvorsitzenden für nicht bedeutsam genug, als dass sie eine Aus-
nahme vom' mandatsbedingten Gleichbehandlungsgebot rechtfertigen könnten?? Die-
se Wertung überrascht nicht, da die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zum Thüringischen' Abgeordnetenrecht' ergangen ist, auch wenn der Th.üring.e.r Ver-
fassungsgerichtshof eine Bindung an diese Entscheidung aus § 31 Abs. 1 BVerfGG
ausdrücklich ablehnt.28 .

Der Staatsgerichtshot Bremen hat in seiner Entscheidung vom 5. November* 2004
(St 3/03)” die Zulässigkeit der Gewährung von Funktionszulagen aus Fraktionsmitteln
auch an stellvertretende Frakt-ionsvorsitzende ge.billi.gt. Zur Begründung macht er -
ähn.lich wie das Hamburgische Verfassungsgericht- geltend, dass sich die Bremische
Bürgerschaft im Rahmen der Verfassungsautonomie der Länder zulässigerweise_ als
Teilzeitparlament organisiert habe. Weil die komplexen, von den Fraktionen als dem
maßgeblichen pol-itischen Gliederungselement des'Parlaments zu erfüllenden Aufga-
ben professionell und sachgerecht nicht von einer einzigen Person, dem Fraktionsvor-
sitzenden, bewältigt werden können, bedürfe dieser der Unterstützung, wie sie gerade
durch stellvertretende Fraktionsvorsitzende geleistet werdet Die mit der Ubernahme
dieser Funktion erzwungene V.e'rnachlässigu._ng- der Einkommensquelle aus beruflicher
Arbeit rechtfertige die Zahlung der ausgleichenden Funktionszulag.e.3Ü _

Der Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg hat mit Urteil vom
9. März 2009 Anträge einiger Landtagsabgeordneter gegen die damalige Zulagenpra-
xis aus Fraktionsmítteln im Landtag als verfristet zurückg.ewiesen. Bei der Verkündung
des Urteils wies das Gericht allerdings darauf hin, dass jedenfalls bei einer künftigen
Regelung zu prüfen sei, in welchem Umfang dann noch Funktionszulagen zulässig
seien und ob dies weiterhin der individuellen Handhabung der einzelnen Fraktion
überlassen bleiben könne. Mögliche-rweise verfassungsrechtlich geboten sei dann ei-

26 Diese Funktionszulagen.unterscheiden sich vom Ausiagenersatz durch Aufwandspauschalen da-
durch, dass sie keinen Vermögensaufwano' ausgleichen sollen, sondern den persöniichen und zeitli-
chen Einsatz sowie die gesteigerte Verantwortung und Pflichten, die mit der Ausübung der zusätzlichen'
Funktion verbunden sind, vgl. BVerfGE 40, 298, 318; ThürVerfGH, NVwZ-RR 2003, 793, 795.
22 Thürverfcn, Nvwz-nn 2003, 793, 794.
22 Tnürverrcn, rvvwz-ı=rı=r 2003, 793, 794.
22 eremsrcn, ıvvvrz 2005, 929 11.
22 er-emsrcı-r, nvwz 2005, 929, 931 1.
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ne transparente gesetzliche Regelung und eine deutliche Reduzierung des Kreises
der in Betracht kommenden Funktionen.“ '

Das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat mit Beschluss vom
29. März 2012 in einem Organstreitverfahren gegen die Neuregelung im Abgeordne-
te'ng'esetz', nach' der an Parla'me'n'tarische Ges'c'h"äftsfüIh're'r eine zusätzliche' Entschädi-
gung- in Höhe von 75 % der allgemeinen Abgeordnetenentschädigung gezahlt wird, -
einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach einer Interessen- und
Folgenabwägung zurückgewiesen.32 Im Rahmen der beschränkten Prüfung der Er-
folgsaussichten des Streites in der Hauptsache sieht' das Landesverfassungsgericht in
dem 2. Diätenurteil keinen Anlass, den Antrag als offensichtlich begründet zu bewer-
ten, obwohl das Bun'desverfa'ssungsge'richt ergänzende Entschädigungen für die Par-
lamentarischen Geschäftsführer der 'Fraktionen verworfen hatte. Das Landesverfas-
sungsgericht sieht sich hierdurch nicht gebunden, sonidernr verweist auf die Ausfüh-
rungen des Bundesverfassungsgerichts, dass hinsichtlich der Reichweite und Gren-
zen der Parlamentsautonomie in Bezug auf Funktionszulagen nur sehr alfgemeine
Kriterie.n und Leitgesichtspunkte aufgezeigt werden könnten.. Die Folgerungen hieraus
für den Ausgang des Haupts.acheverfa'hrens seien offen..

Demnach hat- soweit ersichtlich - bislang kein Landesverf-assungsgericht die Zula-
genpraxis eines Landt-ages als verfassungswidrig verworfen. In den Stadtstaaten wer-
den sie mit dem Charakter als Teilzeitparlament gerechtfertigt. lm Übrigen waren ein-
schlägige Anträge im Rahmen eines Verfassungsorganstreits verfristet, lediglich in
Mecklenburg-V-orpommern steht derzeit eine Entsc'h'eidung in der Haup.tsache an.

Ill. Meinungsstarıd im Schrifttum

Das 2. Diätenurteil des Bundesverfassungsgerichts ist im Schrifttum überwiegend ab-
lehnend aufgenommen worden.33 Die Kritik gilt in erster Linie der als widersprüchlich

31 StGH Baden-Württemberg vom 9. März 2009 - GR 1/08 - zitiert nach Juris.
Mittlervveile hat der Landtag mit Wirkung ab 1. Mai 2011 explizit eine Vollalimentation der Abgeordneten
eingeführt und im Abgeordnetengeset-z Arntszulagen für den Landtagspräsidenten und die Fr.aktions--
vorsitzenderr, die Vizepräsidenten und einen Parlamentarischen Geschäftsführer je Fraktion festgelegt,
Gesetz zur Anderung des Abgeordnetengesetzes und des Gesetzes über die Rechtsstellung und -Fi-
nanzierung der Fraktionen im Landtag von. Baden-Württemberg vom 29. Juli 2010 (GBI, S. 578).
32 LVerfG-MV 2/12 e. A., zitiert nach www.landesverfassungsgericht-mvμde.
33 Etwa von Achterberg/Schulte, in: von Mangoldt/Kiein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, 8. Aufi.
2010, Art. 48 RN 47; Brocker/Messer, NVwZ 2005, S.-895 ff.; Höfscheidt, DVBI. 2000 1734 ff.; ders.,
Das Recht der Parlamentsfraktionen, 2001, S. 818 ff.; Jutzi, NJ 2000, S. 590 f.; Kfein, in:
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empfundenen Argumentationslinie der Entscheidung, die von dem eingangs beschwo-
renen weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Ergebnis wenig übrig lasse,
ferner-der Einschränkung der Parlamentsautonomie durch den „egalitären Rigoris-
mus“ eines aus der Wahlrechtsgleichheit abgeleiteten formalisierten Gleichheitssat-
zes, einer auf Vermutungen anstelle empirischer Erkenntnisse gestützten Bewertung
von Gefährdungen des freien Mandats und schließlich einer Fehlgewichtung besonde-
rer parlamentarischer Funktionen wie der des Parlamentarischen Geschäftsführers.

IV. - Bindungswirkung-nach § 31 Abs. 1 BVerfGG

Nach § 31 Abs. 1 BVerfGG binden die Entscheidungen des Bundesverfass.ungsge-
richts die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und
Behörden. Nach einer verbreiteten Auffassung folgt daraus die Bindung der Verfas-
sungsorgane und Behörden auch anderer Länder als Thüringen an das Zulagenurteil
vom 21. Juli 2000.34 Ausnahmen werden für solche Parl.amente -anerkannt, deren
Charakter -'etwa als Teilzeitparlament - einen wesentlich anderen Sachverhalt' er-
g1b1.22 Dree 111111-hier eııerurnge nrerır 20: Der sehıeewig-Hererernreehe Lendreg rer - wie
der Thüringer Landtag - ein Vollzeitparlament. Der Gesetzgeber hat das Abgeordne-
tenmandat als Vollzeitmandat ausgestaltet und die Höhe der Diäten entsprechend im
Sinne einer Vollalimentation festgele.gt.32 Di.e für die Teilzeitparlamente in Hamburg
und Bremen geltenden Besonderheiten finden daher keine Anwendung. Auch die

Maunz/Dürig/Herzog, Grundgesetz, Art. 48 RN 170 ff.; Kretschmer, in: Schmidt- .
Bieibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz, 11. Aufi. 2008, Art. 48 RN 20; ders.,_'ZParl. ~
2000, 787 ff.; Ftau, JuS 2001, 755 ff.; Schrnahf, AöR Bd. 130 (2005), 131 ff.; Wefti, DOV 2001, 705 ff.;
ferner Steiner, Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Gewährung von Zulagen an
Mitgiieder des Bayerischen Landtags mit besonderen Funktionen innerhalb einer Fraktion, erstattet im
Auftrag des Bayerischen Landtags, 2012; Zeh, Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Vergütung für
Funktionsträger in Parlamentsfraktionen, Gutachtliche Stellungnahme erstattet im Auftrag des Landtags
von Mecklenburg-Vorpommern. _ _
Zustimmung zum Urteil dagegen bei von Arnim, Verfassungsbruch, S. 84; von Arnim/Drysch, in: Bonner
Kommentar zum Grundgesetz (Drittbearb..), Art. 48 RN 181 ff.; Heffermann, ZG 2001, 177; P. Kirchhof",
Zur Zulässigkeit parlaments- und fraktionsautonomer Funktionszulagen, Gutachtliche. Stellungnahme
vorgelegt im Auftrag des Landtags von Baden-Württemberg, 2001; Röper, ZParI. 34 (2003), 419 ff.; H.-
P. Schneider, in: FS 50 Jahre BVerfG, Bd. 2, 2001, S. 827, 848; Schulze-Fieiitz, in: Dreier-, Grundge-
setz, Art. 48 RN -241. _
34 Von Arnim, Verfassungsbruch, S. 83 f.; von Arnim[Dı]/sch, BK, Art. 48 RN 183;- P. Kirchhof, Gutach-
ten, S. 1 1 ff.; Frau, JuS 2001, S. 755, 759; Fiöper; DOV 2002, 855. Auchdie Banda-Kommission ist
inzident von einer solchen Bindung ausgegangen, Bekanntmachung des Präsidenten des Schleswig-
Holstei-nischen Landtages, Drs. 1-5/1500, S. 32 ff.
25 S.o. unter Il.2 BremStGH, NVwZ 2005, 92911. sowie Hamburgisches VerfG -v. -11.07.1997, wo jeweils
die Zulagen für parlamentarische Funktionsträger als Ausgieich f.ür Erwerbseinbu ßen durch die Wahr-
nehmung des parlamentarischen Amtes gerechtfertigt wurden. .
22' ceeper/Ewer/rveıre/weeek, verfeeeung des Landes senıeewrg-Heıerein, 2003, A11. 11 RN 53.



_12_

Größe der Landtage in Thüringen und Schleswig-Holstein unterscheidet sich nicht
wesentlich: Den aktuell 89 Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages
stehen knapp-90 Abgeordnete des Thüringer Landtages (seit der 1. Wahlperiode) ge-
genüber. Dieser Unterschied ist zu gering, um von einer wesentlichen Sachverhalts- 1
abweichung sprechen zu können??

Nicht einheitlich ist das Verständnis zur gegenständlichen Reichweite einer solchen
Bindung: Die Spannweite reicht von einer schematischen Übertragung des Tenors
oder von Teilen daraus („soweit danach Parlamentarische Geschäftsführer der Frakti-
onen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und die Ausschussvorsitzenden zusätzli-
che Entschädigungen erhalten“) auf vergleichbare Regelungen - sog. Parallelnormen
- anderer Gesetzgeber38 bis zu einer lediglich reduzierten Bindung an allgemeine
Maßstäbe und prägende Leitgedanken des Urteils.39 -

Die Gegenmeinung lehnt eine Bindungswirkung des im thüringischen Rechtsraum-
ergangenen 2. Diätenurteils für die Verfassungsräume anderer Länder ab.4°

1. Bindungswirkung und föderales Prinzip _ _

Gegen eine Bindung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG sprechen im vorliegenden Fall be-
achtliche Argumente, die im Wesentlichen auf der Eigenständigkeit der Verfassungs-
bereiche des Bundes und der einzelnen Länder beruhen:

Wenn das Bundesverfassungsgericht im Rahmen seiner Ersatzzuständigkeit nach
Art. 93 Abs.. 1 Nr. 4, 3. Var. GG für eine verfassungsrechtliche Streitigkeit in-nerhalb
eines Landes handelt, danngeschieht dies „der Sache nach als subsidiäres Landes-

3? So auch Hölscheidt, DVBI. 2000, 1734, 1741, der bei den Landtagen einen anderen Maßstab anle-
gen will, wenn die Zahl der Abgeordneten die Zahl von 200 übersteigt; erst recht so für den Deutschen
Bundestag, mit einer nochmals erheblich größeren Abgeordnetenzahl. Auch die Benda-Kommission
war der Auffassung, dass die parlamentarischen Strukturen des Thüringischen Landtages insgesamt
mit denen anderer Landtage und auch dem Landtag von Schleswig-Holstein übereinstimmen, LT-Drs.
15/1500, S. 34. -
33 P. i¿rchho¿ Gutachten, S. 17; von Arnim, Verfassungsbruch, S. 87.
39 So die Benda-Kommission in ihren Empfehlungen, Drs. 15/1500,'S`. 35.
2° srereer, cureehrerr, s, 2011.;ven ıvr0ner¬/mie, cc, § 43 Nr. 25,- sehmenr. Asa 130 (2005), 114, 113
f; I/r/efti, DÖV 2001, S. 705, 710. Der Thüringer VerfGH hat in seinem Urteil vom 14. Juli 2003 ausge-
führt, dass das 2. Diätenurteil, das das Bundesverfassun.gsgericht in seiner Ersatzzuständigkeit als
Landesverfassungsgericht für Thüringen getroffen hat, den Verfassungsgerichtshof nicht bind.en könne,
weil dieser sonst seiner Aufgabe, die Landesverfassung letztverbindlich auszulegen -und zur Geltung zu
bringen, nicht nachkommen könne, NVwZ-RR 2003, 793 f.
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verfassungsgericht“.44 Prüfmaßstab für das Bundesverfassungsgericht ist in diesem
Fall das Landesverfassungsrecht.42 In diesem Sinne bestimmt § 72 Abs. 2 Satz 1
BVerfGG zum Inhalt der Entscheidung in einer Verfassungsstreitigkeit innerhalb eines
Landes, dass das Bundesverfassungsgericht'feststellt, ob die .beanstandete Maßnah-
me oder Unterlassung „gegen eine Bestimmung der Landesverfassung“ verstößt. Da
das Bundesverfassungsgericht im Verfahren nach Art.. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Var. GG
gewissermaßen nur als Vertreter des Landesverfassungsgerichts tätig wird, kann die
Bindungswirkung einer i.n diesem Verfahren- getroffenen Entscheidung nicht über die
Bindungswirkung einer landesverfassungsgerichtlichen Entscheidung hinausgehen.43
Deren Entscheidungswirkungen' können - unstreitig - über den Rechtskreis des-jewei-
ligen Landes nicht hinausgreifen„44 so dass auch die Wirkung einer in Ersatzzustän-
digkeit getroffenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht in die Verfas-
sungsräume anderer Länder hineinreichen kann. -

.1

Diese Schlussfolgerung bleibt auch dann bestehen, wenn das Bundesverfassungsge-
richt -- wie irrı 2; Diätenurteil - als Prüfungsmaßstab ergänzend auf Bundesverfas-
sun-gsrecht .Zurückgreift,45 denn die Bestimmungen des Grundgesetzes zur Wahl-
rechtsgleichheit und zur Mandatsfreiheit der Abgeordneten in Art. 38 Abs-_ 1 GG,.auf
die das Bundesverfassungsgericht mittel-s des H.omoge.n'itätsgebotes aus Art. 28
Abs. 1-Satz 1 u.nd 2' GG z-urückgreift, dienen lediglich dazu, den Inhalt der maßgebli-
chen Iandesverfassungsrechtlichen Vorschrift (§ 2 Abs. 1 Satz 2 der Vorläufigen Lan-
dessatzung für das Land Thüringen vom 7. November 1990) zu konkretisieren. Prü-
fungsmaßstab bleibt das Verfassungsrecht des 4Landes.42

Die Urteilsgründe mögen zwar vom Bundesverfassungsgericht so allgeme.in formuliert
sein, dass sie die Vermutung nahe legen, sie wollten auf alle deutschen' Parlamente

2 everrcıš 99, 1, 17; 102, 245, 250; veßxuhre, rn; ven rvrengerdvkıern/srerex, cc,r1r1. 93 nu 159.
42 sverrcrš 102,245, 253; sehmrcrr-ererbrreu/Hefmenn/Hepreu¿ GG, A11. 93 nn 144; neu, Jus, 2001,
755, 758; Umbach/Doifinger, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, 2. Aufl. 2005, § 71 RN 41 ;' Stei-
ner, Gutachton, S. 13, 21.
22 T1101-ver-fon, rvvwz-nn 2003, 793, 794.
44 Heusch, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, § 31 RN 9. ~
44 Das Gericht will den verfassungsrechtiichen Maßstab für die Überprüfung des Thüringer Abgeord-ne-
tengesetzes „in erster Linie der Vorläufigen Landessatzung für das Land Thüringen in zweiter Linie
dem Grundgesetz“ entnehmen, BVerfGE 102, 224, 234-.
44 Steiner, Gutachten, S. 13 f., 21; Rau, JuS 2001, 755, 758; vgl. auch Vo-ßkuhie, in: von fvlangoldt/'
Klein/Starck, GG, Art. 93 RN 183. Anderer Ansicht P. Kirchhof, Gutachten, S. 17, nach dem das BVerfG
einen Verstoß der einschlägigen Bestimmungen des Thüringer Abgeordnetengesetzes gegen das
Grundgesetz tenoriert habe.
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ausstrahlen.4? Allein der Wille, eine allgemeingültige Grundsatzentscheidung zu tref-
fen, vermag eine rechtliche Bindungswirkung aber nicht zu erzeugen.44 -Vielmehr ge-
bietet die Eigenständigkeit der Verfassungsbereiche der Länder eine Zurückhaltung
des Bundesverfassurgsgerichts. D.ie Auslegung und Fortentwicklung des Landesver-
faeeungereehre rer pmzrpreıı Aufgabe der Lanueeverraeeungeger1er¬1ebarr<er1,22 die
nicht über § 31 Abs. " BVerfG.G. in Abhängigkeit gebracht werden darf.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverfassungsgericht selbst in sei-
nem Beschluss vom 27. November 2007 zur Diätenstrukturreform in Schleswig-
Holstein54 zwar davon spricht; dass es in seiner 2. Diätenentscheidung vom
21. Juli 2000 „Vorgaben“ gemacht und „allgemeine.Maß.stäbe“ aufgestellt habe, ohne
dass jedoch § 31 BVerfGG zitiert wird,- was aber nahe gelegen hätte, wenn das Ge-
richt díese Bestimmung für anwendbar hielte.

Wenn eine Bindung des schleswig-holsteinischen Verfassungsraumes durch das
2. Diätenurteil des Bundesverfassungsgerichts mit den hier genannten Argumenten
abgelehnt wird, ist die Zulässigkeit de.r Funktionszulagen für Parlamentarische Ge--
schäftsführer der Fraktionen- im Schleswig-Holsteinischen Landtag anhand der '
schleswig-holsteinischen Landesverfassung unter .Berücksichtigung der Autorität und
in fachlicher Auseinandersetzung mit den Argumenten- des Bundesverfassungsge-
richts, aber o.hne rechtliche Bindung an diese zu beurteilen.

2. Umfang einer - etwaigen - Bindung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG

Wenn entgegen den zuvor unter 1. dargestellten Überlegungen- eine Bindungswirkung
des 2. Diätenurteils nach § 31 Abs. 1 BVerfGG in die Verfassungsräume der anderen
Bundesländer hinein im Grundsatz bejaht wird, stellt sich die Frage nach deren
Reichweite. ` .

44 Kretschmer, ZParl 2000, 787; in dem Beschluss vom 27. November 2007 spricht das Garicht davon,
das 2. Diätenurteil vom 21. Juli 2000 habe „allgemeine Maßstäbe“ aufgestellt, für welche Amter Funkti-
onszulagen vorgesehen werden können, BVerfGE 119, 302, 309.
22 Lechner/zack, sverrcc, 5. A011. 2011, § 31 an 22, 34. g
44 BVerfGE 102, 245, 253: In diesem Parallelverfahren zum 2. Diätenurteil, dessen Gegenstand die
verfassungsrechtliche Zulässigkeit rheinland-pfälzischer Regelungen über die Entsch.ädigung von Ab-
geordneten, darunter auch Funktionszulagen, war, hat das Bundesverfassungsgericht seine Zuständig-
keit als subsidiäres Landesverfassungsgericht mit Rücksicht auf- die Selbstständigkeit der Verfassungs-
bereiche der Länder nach Schaffung einer landesverfassungsgerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeit im
Laufe des Verfahrens verneint. S. ferner ThürVerfGH, NVwZ-RR 2003, 793, 794; Steiner, Gutachten, S
29 f.; Heusch, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, § 31 RN 85. '
22 BVerfGE 119, 302.
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Gegenstand der Bindungswirkung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG ist die konkrete Ent-
scheidung. Das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die streitgegen-
ständliche Frage, im Organstreit über die Vereinbarkeit der Maßnahme oder Unterlas-
sung eines Verfassungsorgans mit den Rechten eines anderen Verfassungsorgans.54
Nach ständiger Rechtsprechung de.s B.u.nd.esverfassungsgerichts binden der Tenor
und die tragenden Gründe der Entscheidung.52

Die Entschedungsformel des 2. Diätenurteils befasst sich allerdings lediglich mit den
streitgegenständlichen Regelungen des Thüringer Abgeordnetengesetzes, während
es hier um d`e Beurteilung einer Regelung des schleswig-holsteinischen Abgeordne-
tenrechts geht. Dies hat zu der Überlegung gefüh-rt, einen Teil der Urteilsformel von
dem konkreten Streitgegenstand - dem Thüringer Abgeordnetengesetz - zu lösen
und auf alle Vorschriften anderer Landesgesetzgeber zu beziehen, „soweit danach
Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen, stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de und die Ausschussvorsitzenden zusätzliche Entschädigungen erhalten“.53 Ob die-
ser Versuch-, die Entscheidungsformel über den konkreten Streitgegenstand hinaus zu
verallgemeinern, methodisch überhaupt tragfähig ist, mag hier dahingestellt bleiben,
denn für die Beurteilung von § 8 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes
entfaltet sie keine Bindungswirkung: lm Urleilstenor' hat sich das Bundesverfassungs-
gericht gegen ein Regelwerk ausgesprochen, das Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rungen, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und den Aussch-ussvorsitzenden '
Funktionszulagen gewährte (Hervorhebung durch Verfasser). Es handelt s-ich dem-
nach um eine kumulative Aufzählung der Funktionen. Der Wortlaut der Entschei-
dungsformel besch.ränkt den Vonrvurf der Veıfassungsverletzung auf eine Regelung,
die über .den Parlamentspräsidenten, die Vizepräsidenten und die Fraktionsgeschäfts-
führerhinaus drei- weitere Funktionsgru-ppen (Parlamentarische Geschä-ftsführer,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende) kumulativ begüns-
tigt. Das aber ist im schleswig-holsteinischen Abgeordnetenrecht gerade nicht vorge-
sehen. Lediglich ein Parlamentarischer Geschäftsführer pro Fraktion erhält e.ine Zu-
lage, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende werden nicht
bedacht, weitergehende Zahlungen aus Fraktionsmitteln vielmehr in § 8 Abs. 8 AbgG

21 Heaeer-1, rn; umeach/cıemene/oeıırnger, eve-r1cc,§ 31 nn 57.
22 sverrce 1, 14, 37; 24, 239, 297; 40, 33, 93; zuarrmmeaa rvraunz/senm101-ererıarreu/kıern/eerhge,
BVerfGG, § 31 RN 98 ff.; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf. GG, Art. 94 RN 54; Heusch, in: Um-
bach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, § 31 RN 58 f., mit Nachweisen auch auf die Gegenmeinung, die die
Bindungswirkung auf die Erıtscheidungsformel beschränken will.
44 So P. Kirchhof, Gutachten, S. 17; zustimmend von Arnim, Verfassungsbruch, S. 87 ff.
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explizit untersagt. Ob auch eine solche reduzierte Ausweitung zusätzlich vergüteter
Funktionsstellen durch eine bindende Wirkung des 2. Diätenurteils als Verfassungs-
verstoß einzuordnen Wäre, kann deshalb nur durch Auslegung der tragenden Ent-
scheidungsgründe geklärt werden. '

V. Die Vereinbarkeit. einer zusätzlichen Entschädigung für die Ausübung .
2 der besonderen parlamentarischen Funktion des Parlamentarischen Ge-
schäftführers mit der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein

1. Parlamentsautonomie

Ausgangspunkt der Prüfung ist die Pa-rlamentsautonomie, die dem Landtag einen
verfassungsfesten Kernbereich eigenverantwortlicher und weisungsfreier Entschlie-
ßungs- und Handlungsfreiheit garantiert.54 Neben den in der Lan'desveıfassu.ng aufge-
führten Rechten wie der Geschäftsordnungsautonomie (vgl. Art. 14 Abs. 1 Satz 21,
dem Selbstversammlungsrecht (vgl. Art. 13 Abs. 4)-, der Wahi eigener Organe (vgl.
Art. 14 Abs. 1), dem Enquete-Recht (vgl. Art. 18), der Immunität der Abgeordneten
(vgl. Art. 24 Abs. 2) urd dem Hausrecht und der- Polizeigewat (vgl. Art. 14 A-bs. 3).
zählen zu den Rege.l„ı'1gsgegenstä'nden des- Seibstorgani_sat`onsrechts 'des Parla-
ments auoh die* Bildμrg und die Rechte von F'rakti0.nen.55 Die Fraktionen, die: auf einer
in Ausübung des fre`e'1 Mandats getroffenen Entscheidung der Abgeordneten beru-
hen,56 sind „poli-tiscl*es Glied-erungsprinzip“ fürdie Arbeit' des Parlaments, notwendige
Einrichtungen des Verfsassungslebens und maßgebliche Faktoren der politischen Wil-
lensbildung?? Sie steuern und erleichtern die parlamentarische Arbeit, indemsie ins-
besondere eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organisieren, gemeinsame initia-
tiven vorbereiten' und aufeinander abstimmen sowie eine umfassende information der
Fraktionsmitglieder unterstützen. Sie fassen auf d.iese Weise unterschiedliche politi- '
sche Positionen zu handlungs- undjverständigungsfähigen' Einheiten zusamn'ıen.5B
Kraft seiner Autonomie darf das Parlament - dieses gilt zugleich für seine Gliederun-
gen, die Fraktionen - auf die zunehmende Komplexität der Regelungsbedürfnisse
durch den Ausbau der parlamentarischen Organisationsstrukturen reagieren und in

54 Caspar/Ewer/Nolte/Waack, LV, Art. 14 'RN 2.
55 everreıä 102, 224, 236; caspar/Ewer/Noıre/swaack, Lv Ari. 14 nn 2.
56 Bveıroe so, rss, 220.
5? Caspar/Ewer/Nolte/Waack, LV Art. 14 RN 12.
ft everfGE so, iss, 231.
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diesem Zusammenhang auch besonders zu entschädigende Funktionsstellen schaf-
fen.59 - . = . .

2. Beschränkung der Autonomie .

Die P~arl~amentsautonomie' als .Re.gelungsmacht des Parlament-s in eigenen Angele-
genheiten besteht allerdings nicht schrankenlosßü . 1

a) Hinsichtlich der Funktionszulagen bildet nach Auffassung des Bundesverfas- -
sungsgeri.chts eine Grenze der Grundsatz der Mandatsgleichheit. Das Gericht erwei-
tert das in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG61 verankerte Prinzip der formalen Wahlrechts-
gleichheit über die Ausübung d.es aktiven und passiven Wahlrechts im engeren Sinne
hinaus auf die Ausübung-4 des Mandats durch die gewählten Abgeordneten.62 Aus die-
sem den Status des Abgeordneten bestimmenden formalen (egalitären) Gleichh.eits-
satz folge das Gebot gleicher- Entschädigung, das nur aus zwingenden Gründen
durchbrochen werden dürfe und damit die Zulässigkeit von Funktionszulagen weitge-
hend ausschließe.63 -

Bei dieser im 1. Diätenurteil entw-ickelte-n Argumentationskette gerät allerdings aus
dem Blick, dass die Z-usatzentsohädig'unge.n ihre Grundlage gerade nicht im Abgeord-
netenmandat selbst, sondern -~ w-ie. das Bundesverfassungsgericht im 2. Diätenurteil
bestätigt - in besonderen Wahl- und Bestellungsakten des Parlaments haben.64 Ist die
Sondervergütung für einzelne Träger besonderer parlarnentarischer- Funktionen nicht
dem Mandat, de.m Status des Abgeordneten, sondern der inneren Organisation des
Parlaments. zugeordnet, so ist sie auch nicht in das Gebot der formal gleichen Be-
handlung aller Abgeordneten einzubezi'ehen.65 Damit entfällt zugleich die Notwendig:
keit, für die Einrichtung von Funktionszulagen als Abweichung von der Gleichheit der
Abgeordneten einen zwingenden_Grund zu fordern. Die uerfassungsrechtlich ge-
schützte Parlamentsautonomie legt vielmehr eine umgekehrte Verteilung der Argu-
mentationslast nahe: Der Eingriff in die Parlamentsautonomie durch eine restriktive

59 3ver1oE102,224,23sf. 1 ~
G“ eveuoe 102, 224, 237.
Si En1sprechendAr1. 3 Abs. 1 Lv.
B2 BVerfGE 40, 296, 3151.; 102, 224, 2371.
B3 eve-r1eE 40, 296, 313.
64 BVerfGE 102, 224, 237, unter Bezugnahme auf das Sondenrotum Seuffert zum 1. Diätenurteil -
Bverrora 40, 233, 340. 1
G5 so schon seu¿err, sunuemirum, sve¿ee 40, 233, 340. zusrimmenu schmam, A014 130 (2005),
114, 129 f., 134; Fiau, JuS 2001, 755, 758; Steiner, Gutachten, S. 33.
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Kontrolle parlaments- oder fraktionsautonom gewährter Funktionszulagen bedürfte
einer Bechtfenigung¿ii Wer eine besondere Aufgabe im Parlament oder der Fraktion
übernommen hat, ist in deren Wahrnehmung- nicht so frei wie bei der Wahrnehmung
des reinen Abgeordnetermandates. Es bestehen' Verpflichtungen gegenüber Parla-
ment und Fraktion zur Arwesenheit in Sitzungen und zur Erledigung von Amtsge-
schäften, Aufträge _s"in'd a'„'ıszufü'h're'n und mit Verantwortungen belastet, für die der
Amtsinhaber einzusteher hat.“ .Funktionszulagen-. können hierfür ein nachvollziehba-
rer Ausgíeich sein. Ferner können sie Nachteile ausgleichen, die sich für einen Abge-
ordneten mit parlamentar`scher Sonderfunktion ergeben, wenn dieser aufgrund der
zusätzlichen Belastungen seine Präsenz in seinem Wahlkreis verringern muss.“

Aus der Mandatsgleich-heit lässt. sich demnach kaum ein unmittelbarer- Einwand gegen
die -Gewährung von Funktionszulagen gewinnen.. lm 2. Diätenurteil sieht das Bundes-
verfassungsgericht denn auch die formelle Gleichheit der Abgeordneten als e.in - die-
nendes - Instrument zur Gewährleistung der Freiheit des Mandats, die damit zum
zentralen Argumentationsstrang wird.6~9 - . '

b) Das Bundesverfassungsgericht sieht die Gefahr, dass durch eine systemati-
sche Ausde'h."ıung von Funktionszulagen „Abgeordnet-enlaufbahnen“ und Einkom-
m.ens'hie'rarcHen' geschaffen werden, die der Freiheit des Mandats (Art. 11 Abs. 1 LV
SH) abträglich sind und die Bereit-schaft der Abgeordneten beeinträchtigen, ohne
Rücksicht auf eigene wirtscha"ftli'c.he Vorteile die je.wei'ls beste Lösung für das Ge-
meinwohl anzustreben. Deshalb dürften Funktionszulagen nur in geringer Zahl vorge-
sehen werden und müssten auf besonde.rs herausgehobene. politisch-parlamenta
ri-sche Funktionen begrenzt werden". Die zahlen-mäßi'g begrenzten Spitzenposi-tionen
im Parlament nämlich würden 'vorzugsweise aus politischen und weniger aus finan-
ziellen Erwägungen angestrebt. Eine breite Streuung der besonders zu entschäd_igen-
den Funktionsstellen könne zudem die Bereitschaft der mit Funktionszulagen ausges-
tatteten Abgeordneten mindern, die re.gulären Entschädigungen der Abgeordneten

6“ srocker/Messer, Nvwz 2003, 335, 333; Kretschmer, zrarr. 2000, 737, 733; Hörschefur, Dvsı. 2000,
1734,1733.
P' s. seuregrr, sonueworum, ı3verfoE 40, 233, 340. ,
6“ warf, nov 2001, 705, 703; scnmam, A33 130 (2005), 114, 133; Limak, zParı. 1373, 54, 331.
E9 eva-1sE 102, 224, 233. 1
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den steigenden Lebenshaltungskosten anzupassen, so dass die Entschädigung all-
mählich die Grenze der Angemessenheit zu unterschreiten drohe.?Ü

Tragende Entscheídungsgründe¿ sind danach vor allem die folgenden beiden Krite-
rien, die eine zulässige Funktionszulage aufweisen muss:

~ Funktionszulagen dürfen nur in geringer Zahl vorgesehen werden und
1 sie sind auf besonders herausgehobene politisch-parlamentarische Funk-

tionen zu begrenzen.72 .

aa) Damit stellt sich zum einen die Frage, ob die Zahl der Funktionszulagen im
Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Einbeziehung der zusätzlichen Entschädi-
gungen fürje einen Parlame.ntari'sch.en Geschäftsführer pro Fraktion noch als „ge-
ring“ verstanden werden kann. ~

Von den 14 Funktionszulagen, die derzeit 'an Abgeordnete des Schleswig-
Holsteinischen Landtages gezahlt werden, entfallen entsprechend der Anzahl der
Fraktionen fünf auf Parlamentarische Geschäft-sfiihrer.?3 V'er.g_lichen mit der Zulage.n-
praxis vor der Diätenstrukturreform 2006, als etwa zwei Drittel der Abgeordneten Zu-
lagen erhielten, ist diese Zahl verhältnismäßig gering. Soweit das Bundesverfas-
sungsgericht für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Parlamentarischen Ge-
schäftsführer der Fraktionen und Ausschussvorsitzenden feststellt, dass diese F-unkti-
onen nicht in ihrer Zahl begrenzt seien,74 gilt diese Bewertung für die genannten par-
lamentarischen Funktionen insgesamt und betrifft nicht speziell die Parlamentarischen
Geschäftsführer. Die Einschätzung des Gerichts, die Anzahl der in Rede stehende.n

m BVerfGE 102, 224, 241 f'. Dieser Befürchtung wird im Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetz
allerdings nicht zuletzt durch das in § 28 Abs. 1 geregelte Verfahren der Anpassung der Diäten an die
allgemeine Einkommensentwioklung begegnet. '
T1 Als tragend für-eine Entscheidung werden jene Fiechtssätze angesehen, die nicht hinweggedacht
werden können, 'ohne dass das konkrete Entscheidungsergebnis nach dem in der Entscheidung zum
Ausdruck gekommenen Gedankengang entfieie, Heuscn, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, §
31 RN 81. -
P BVerfGE 102, 224, 241. 3
P nie 203312113113 Enrschädrgung nach 3 3 Abs. 2 Nr. 4 Auge in Hohe von 45 % uertorunuenrschäcır-
gung für eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten der dänischen Minderheit, wenn die Stärke einer
Fraktion nicht erreicht wird, ist Ausdruck des Schutzes und der Förderung der nationalen dänischen
Minderheit nach Art. 5 Abs. 2 Satz 2 LV, vergleichbar der Ausnahme von der 5 %-Sperrklausel in § 3
Abs. 1 Satz 2 LWahlG oder der Zuerkennung der Rechte einer Fraktion an den oder die Abgeordne-
te(n) der dänischen Minderheit gem. § 1 Abs. 2 FraktionsG und bildet eine landesverfassungsrechtliche
Besonderheit in Schleswig-Holstein ab.
it BVerfGE 102, 224, 244.
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Funktionen stehe weitgehend im Belieben von Landtag und Fraktionen,75 trifft jeden-
falls auf die Parlamentarischen Geschäftsführungen in Schleswig-Holstein nicht zu.
Deren Zulagenberechtigung ist durch § 8 Abs. 4 AbgG ausdrücklich auf einen Parla-
mentarischen Geschäftsführer je Fraktion beschränkt. Die Zahl der Fraktionen wie-
derum ist nicht beliebig vermehrbar, sondern Ausdruck der Wahlentscheidung der

Ctä¿ttt' SÖUVG fäñ VÜi“QèQ'8-DGU. __

Die kritischen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu einer Zulagenpraxis,
die kumulativ stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Parlamentarischen Geschäfts-
führern und Ausschussvorsitzenden Funktionszulagen gewährt, lassen sich deshalb
nicht auf die Regelung des Sc.hleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes übertra-
gen, die bewusst auf eine Begrenzung der- Zahl der Zulagenempfänger abzie.lt. Es
erscheint daher gerechtfertigt, für den Schleswig-Holsteinischen Landt-ag von einer
„geringen Zahl“ von Funktionszulagen im Sinne der Ausführungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zu sprechen.

bb) Weitere Voraussetzung ist, dass Parlamentarische Geschäftsfiihrer eine he-
rausgehobene politisch-parlamentarische Funktion bekleiden. Das Bundesverfas-
sungsgericht sieht im 2. Diätenurt-ei-l diese herausgehobene Position' im Vergleich mit
den Fra-ktio.nsvors'itzenden nicht gegeben.76 Das Gericht. begründet die herausragende
Position der Fraktionsvorsitzenden mit ihrer verantwortlichen Rolle bei der Vorberei-
tung u.nd Koordination der politischen Willensbildung in der eigenen Fraktion und im
Rahmen der interfraktionellen Zusammenarbeit; die Fraktionsvorsitzenden hätten mit-
einander die Abläufe im Landtag und dessen Initiativen abzustimmen., so dass der
Fraktionsvorsitz heute als die Schaft-stelle der Macht. im Parlament gelte?? Aufgabe "
der Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen sei dagegen lediglich die Un-
terstützung des Frakt-ionsvorsitzenden bei dessen parlame.ntarischer Tätigkeit; ihre
Aufgaben und' Verantwortung beschränken sich regelmäßig auf Teilbereiche der Frak-
tionsarbeitfm' -

Gewiss hat der Fraktionsvorsitzende nicht nur durch seine rechtliche Position- an' der
Spitze der Fraktion, sondern auch durch seine Rolle als Wortführer in der parlamenta-
rischen Debatte eine auch in der öffentlichen Wahrnehmung besonders herausgeho-~

i¿ 3v3rfoE 102, 224, 244.
P sverroe 102, 224, 244.
ii eve-rfoE 102, 224, 243.
it BVerfGE 102, 224, 244.
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bene Position. Der Vorsitzende der stärksten die Regierung nicht tragenden Fraktion
ist als Oppositionsführer in der Landesverfassung Schleswig-Holstein ausdrücklich
verankert (Art. 12 Abs. 2) und die Geschäftsordnung des Landtages gibt ihm in § 52
Abs. 4 das Recht, nach der Rede des Ministerpräsidenten das Wort zu ergreifen. ln
der Praxis des Schleswig-Holsteinischen Landtages sind es die Fraktionsvorsitzen-
den, die vorrangig an den Sitzungen des Altestenrates teilnehmen, und nicht, wie et-
wa im Deutschen Bundestag, die Parlamentarischen Geschäftsführer. Gleichwohl ob-
liegen speziell die Tätigkeiten, die das Bundesverfassungsgericht zur Begründung der
hervorgehobenen Stellung der Fraktionsvorsitzenden anführt, in der Praxis des
Schleswig-Holsteinischen Landtages in erster Linie den Parlamentarischen Geschäfts-
führungen. Diese Funktionsträger verfügen im besonderen Maße im formellen wie im
informellen Willensbildungsprozess der Fraktionen und des. Gesamtparlaments über
eine außerordentliche Fülle an Aufgaben und Kompetenzen, indem sie die Fraktions-
gremien vorbereiten und die F-raktionsarbeit koordinieren. Darüber hinaus sind sie
nach den Geschäftsordnungen der Fraktionen häufig auch Personal- und Finanzchefs
ihrer Fraktionen. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Frak-
tionen nehmen sie Einfluss auf die Tagesordnung und den Debattenverlauf und
bestimmen damit weitgehend den Geschäftsgang des Parlaments. Ferner kommt
auch den Parlamentarischen Geschäftsführern eine wichtige Schaltstellenfunktion
zwischen der eigenen Fraktion., der Regierung, der Partei und den Verbänden zufg

lm Rahmen der Arbeiten der Benda-Kommission wurde der Aufgabenzuschnitt eines
Parlamentarischen Geschäftsführers im Schleswig-Holsteinischen Landtag im Einzel-
nen wie folgt skizziert: . 1 .

A Organisation und Koordination der gesamten Arbeit der Fraktion, mit und zwi-
schen den einzelnen Arbeitskreisen der Fraktion -

I Koordination und inhaltliche Abstimmung der Fraktionsarbeit mit der Landes-
panei 1

3 Zu diesem Zweck Teilnahme an den Gremiensitzungen von Landespartei und
Fraktion -

T9 Beno'a-Kommission, LT-Drs. 15/1500, S". 3.1. Über die herausragenden Einfluss- und Gestaltungs-
möglichkeiten und die daraus resultierende Bedeutung der Parlamentarischen Geschäftsführer für die
innerparlamentarische Willensbildung besteht auch bei grundsätzlichen Kritikern der Zulagenpraxis der
deutschen Parlamente Einigkeit, s. etwa von Arnim, Verfassungsbruch, S. 88; vgl. ferner Kretschmer,
ZParl. 2000, 787, 789 f.; Höischeidt, DVBI. 2000, 1734, 1739. Detaillierte Beschreibung der Aufgaben
der Parlamentarischen Geschäftsführer im Deutschen Bundestag bei Petersen, Manager des Parla-
ments, 2000.
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~ Notwendige Koordination und Abstimmung mit der Bundestagsfraktion sowie
die Koordination und Absprache mit den Fraktionen der anderen 15 Landtage
einschließlich der Teilnahme an den regelmäßigen Tagungen der Parlamenta-
rischen Geschäftsführer und der Fraktionsvorsitzenden auf Bundesebene

«I Vorbereitung und Ablaufplanung der Plenarsitzungen des Landtages innerhalb
der Fraktion 7 -

«I Während des Plenums in Zusammenarbeit mit den anderen Parlamentarischen
Geschäftsführern Steuerung des Ablaufs - ~

1 Die umfassende Abstimmung zwischen Landtagsverwaltung und Fraktion bei
Veranstaltungen

1 Vorbereitung des Haushaltsplans O1 mit der Landtagsverwaltung und den an-
deren Parlamentarischen Geschäftsführungen

I Organisatorische und/oder inhaltliche Vorbereitung und Durchführung einer
Vielzahl von einzelnen Fr-aktionsaktivitäten wie lnformationsreisen, Veranstal-
tungen, Tagungen, Foren

~ Verantwortung und Steueru.ng des Fraktionshaushaltes _
Ir Langfristige lnvesti-tionsplanung für die technische und.sonstige Ausstattung

der Fraktion -
Ir Dienstvorgesetzter der Fraktionsmitarbeiterinnen. und -mitarbeiter einschließ-

' lich aller Ausschreibungen, Einstellungsgespräche' und Arbeitsverträge
~ Verhandlungen und regelmäßige Diskussionen mit dem Betriebsrat
1 Ständige Diskussionen mit anderen MdL über Reise- und sonstige Genehmi-

gungen
Ferner für die Parlamentarischen Geschäftsführungen der Regierungsfraktionen

1 Koordination und inhaltliche Abstimmung mit der Landesregierung bzw. den
einzelnen Ministerien ' .

1 Koordination und inhaltliche Abstimmung mit dem Koalitionspartner und seinen
Gremien . -

1' Ständige Mitgliedschaft in einem Koalitionsausschuss.

Der Überblick zeigt, dass sich die Aufgaben und die Verantwortung der Parlamentari-
schen Geschäftsführungen jedenfalls im Schleswig-Holsteinischen Landtag keines-
wegs nur auf Teilbereiche der Fraktionsarbeit beschränken, sondern diese "eine eben-
so umfassende wie zentrale Schlü.sselstellung in der Organisation und der politischen
Arbeit von Fraktion und Parlament mit erheblichen politischen Einwirkungsmöglichkei-
ten einnehmen.
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cc) Die Parlamentarischen Geschäftsführungen des Schleswig-Holsteinischen
Landtages erfüllen demnach die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht
an die Wahrnehmung einer herausgehobenen politisch-parlarrıentarischen Funktion
anhand de.r Fraktionsvorsitzenden entwickelt hat. Das Gericht selbst hat dies in sei-

. Ir.

nem' 'B'e's'c'h'i'u's's vom 27. November 2007 zum schleswig-holsteinischen Abgeordne-
tenrecht bestätigt. Es führt darin aus, dass mit den Änderungen durch die Diäten-
strukturreform vom 20. Juni 2006 „die Zahl der Funktionsträger, die eine Zulage erhal-
ten, auf wenige politisch besonders hervorgehobene parlamentarische Funktionen“
beschränkt wurde.8Ü Das Gericht bestätigt damit, dass die beiden tragenden Entschei-
dungsgründe aus dem 2. Diätenurteil - nämlich der herausgehobene Charakter der
Funktionsstellen-wie auch ihre geringe Zahl- mit der schleswig-holste.inischen Diä-
tenstrukturreform verwirklicht sind, ohne daran Anstoß zu nehmen, dass diese für Par-
lamentarische Geschäftsführer eine Funktionszulage vorsieht. ~ .

3. Ergebnis

Es kann demnach dahinstehen, ob dem 2. Diätenurteil des Bundesverfassungsge-
richts Bindungswirkung nach § 31 Abs.. 1' BVerfGG' zugesprochen wird oder nicht.
Auch unter Zugrundelegung der strengen Kriterien des Bundesverfassungsgerichts für
die Rechtfert`gung von Funktionszulagen begegnen. die im Schleswig-Holsteinischen
Abgeordnetengesetz vorgesehenen zusätz' ichen Entschädigungen an je einen Parla-
"rrentarischer Geschäftsführer je Fraktion rach Auffassung des Wissenschaftlichen
Dienstes keiren durchgreifenden verfassurgsrechtlichen Bedenken. ln diesem Sinne
hat das Bundesverfassungsgericht in -seinern Beschluss vom 27. November 2007
festgestellt, dass die Diätenstrukturreforrn vom 20. Juni 2008 die Entschädigungsrege-
'ung geändert und damit „dem ursprünglichen Begehren des Antragstellers, verfas-
sungsgemäße Zustände herzustellen, entsprochen“ habe.81

8° Bverrorë 113, 302, 303.
81 BVerfGE 119, 302, 308. Diese gewissermaßen authentische interpretation der 2. Diätenentscheidung
am Beispiel des neuen schleswig-holsteinischen Diätenrechts wäre allerdings für das im Jahre 2008
eingerichtete Landesverfassungsgericht rechtlich nicht bindend.
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Zusammenfassung

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem 2. Diätenurteil vom 21. Juli 2000 in
.Ersatzzuständigkeit als Landesverfassungsgericht nach Art. 93 Abs. 1 .Nr. 4
GG, § 13 Nr. 8 BVerfGG den Erlass-von Regelungen des Thüringer Abgeord-
'netengesetz'es als v"e"rfassu'ngswidrig beurteilt, soweit danach Parlamentarische
.Geschäftsführer der Fraktionen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und die
Ausschussvorsitzenden zusätzliche Entschädigungen erhalten.-

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit der Diätenstrukturreform 2006 die
zuvor große Zahl an Funktionszulagen drastisch reduziert und solche Zulagen
für die Ausübung besonderer hervorgehobener Funktionen in Parlament und
Fraktion auf den Landtagspräsidenten, zwei Vizepräsidenten und die Frakti-
onsvorsitzenden sowie - in sorgfältiger Auseinandersetzung mit dem 2. Diä-
tenurteil - auf je einen Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen be-
schränkt. ' -

O.b das 2.. Diätenurteil, das das Bundesvertassungsgericht der Sache nach als
Thüringer Landesverfassungsgericht getroffen hat, Bindungswirkung für die
Verfassungsiorgane des Landes Schleswig-Holstein entfaltet, ist zweifelhaft.
Dagegen spricht die Eigenständigkeit der Verfassungsbereiche des Bundes
und der einzelnen Länder. .

Die Frage kann im Ergebnis dahinstehen, Denn die Regelung über Funktions-
zulagen für Parlamentarische Geschäftsführer nach dem Schleswig-
Holsteinischen Abgeordnetengesetz ist auch in Anwendung der tragenden
Gründe des 2. Diätenu.rteils als zulässig zu bewe.rten. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seinem Beschluss vom 27. November 2007 zur Neurege-
lung durch die Diätenstrukturreform festgestellt, dass damit die Zahl der Funkti-
onsträger, die eine Zulage erhalten, beschränkt wurde auf wenige politisch be-
sonders hervorgehobene parlamentarische Funktionen. Dies ist exakt *die For-
mulierung, die im 2. Diätenurteil als Voraussetzung für die Zulässigkeit beson-
ders entschädigter Funktionsstellen genannt wird.

Nach allem ist, auch unter Anwendung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgeric.hts, nach unserer Einschätzung die Regelung besonderer Entschä-
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digungen in § 6 des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes verfas-
sungskonform.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit f'r'eü'ñd'l'iöheti G"rü'ß'ei1
Für den Wissenschaftlichen Dienst

gez. Dr. Thomas Schürmann
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«vl U1 1¬II`.ü r'f Hi.ment Rahmen seiner äelí:_e'%:_erf.;enieetieeebefegnie er_______
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Bverfeß ao, ıae (219).

eiee íet indee bei der Gewährung ven Sendervergütungen für
die wanrnenmunq bestímm¿er_Parıeméntsaufeare¿ ec¿en auf den
ereíen±šÄiek_¿icät åer_Fe1l_ ä¿i¿fšåqeeräne¿er Üird_euce ner
ie ge_:_±n_q;s_e_-±__n_ eä_d_er_c:¿ bíeein_tíVrä::1f¿:iq{t wer §§_-;ehin†:1_ert___ _;s_eí_ne
5eeäuereçhte_eμsruüheni åe¿ eíneeíne Meñåetä¿räger als Inšäe
_äe§“beeee§§§§r=Qerleeegàeriec¿er åmåer_§šerf¿r eáe zesätäíie
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lung L1I1_Cí_ nichtä_ff'entlicher VHers%_':_ell.u_ng ríee p.c›1i†;_3`_$g}V;@n ;q_;:__3__.._
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Wenn eher jeder Aeeeehuß aus åen qenennten_Grün&en schen wan
äerfessuege wegen stete eine _årt "Plenum ie_K1eíÀen" åar~
stellen müß„ dene läßt eich der Äusechhßvereitzende bereite
íneeeeit¿ gerade auch wee eeine>konkreren Befuqníeee_engehn,
åereheue eíä demf präeiåenten enå_$einen Stellver-_¿_Ne; _1__-___--413¿š' n r¿in
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Scšwlieššlicšı sind äš,=«:-.=:'- Zàusscšıüssa- nach § 63 Abs. 1 sat; 1 ETGQ
und §_ 14 àbs. 3. Satz 1 S3 LTGO zur "_ba1f:_`i:1gan. Eı'_.¬lediqung** áer
ihnen erteilten Äü¿träqš varpflich¿$¿„ šiÀ mü¿äen alåo bin~
nen- anqema-sßener Fıi*'-ist. an das Plenàxm- be.3:íz":š1ter± uncí ¬=::i'är..*í_eı~;_
si-ch. dieser binderı_f,31_@¿ Ee:'ch_tspfl§_1.cht= níc_:'ht'entzia==.1_zen.
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P-lí¿ T~'-35-_l@_ eines Yeríaeeungsergane und etändíqe Gliederungen
dee Parlaments eine ¿ie Fraktienen e anáere ale die Parteien
H dem Bereieh åef organisierten Steetlichkeit eingefügt und
fíurcıh cíie ü.e.r'f`a.esungen. uncí 'Ge$ehä`ft_serdnunqen mit eigenen
Reah¿en und ¿efuqníäsen au±gasaattan„
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eehteä åer Tatsache, daß iere ¿ítglíeäer bei der àbstimmunq
im Plenum en' FrektíGš1S~íeeseiilü'see rechtlich nieht. gebun¿ën
sind, als ein.. tregenciee šlepıent- der garlezmentariscıhen Wil--
lensl:›:El'cí=i2'rıg.. Ihr-'el' Agfbeit e_rre_íz:ht- q'¬:'u*r¬±âsä-tzlic-h ašle .›š.__bg±a_¬-_«
GrdÀëte¿ šesıšarlaments une-gí¿t ihnen Gelegen¿aín, ihre rg¿
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Diese verfaseunqeprezeesuele eeqlieekeâe ee: šreeeienee, fe:
ees Parlament im geeäen zu eeeàeíe, kee ee: elle:.i: eeríe-
W¿À¿¿fíäÀhe¿ System, bei dem Regierung une Hehrheiesfraktie-
enení neieh¿ selten eine Hpeıiıziescna H¿neıungaeinheieefe* ebııe¿n,
¿üë åe¿.Hinåerheitesehutz weeeneliehe äeåeeteeg„ Qft.qenüqt
ee¿ee-eie eešre¿eeg eines seieäee Qgqenetxeiivee¿eerensf um
Àıiie Reeíieereuneeeeherheeit zw eüeckzseichnenaehmeee íaçııfe ¬:;1*ii%e Rechne des
Geeeeegeeleeeeee ze=veeeeieeeee@ ,üeeeee eeieëieä beeegemege
neue? áaß die Frekeieeeejníene.eef~dae-eerIäeqeree›äee eeeeg
Parteien im Parlament eind,_een¿efn =wiuhtige Eu¿ktienem ím_
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bereue f0lgt„ daß aufgrund des Selbsterqenísetienerechte der
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uni wisseeeeäeft„ im greåen und eenzen ie¿ daher die Tätie_
äeit des eueschu¿wereiteeneen in äer Prexie mit-áe: äee Pere
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